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Bekanntmachung der Neufassung der Hauptsatzung 
für die Regionale Planungsgemeinschaft 

Havelland-Fläming

Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Havel-
-

stehend der Wortlaut der Hauptsatzung in der seit dem 9. Juni 
-

rücksichtigt:

-

Hauptsatzung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 

Havelland-Fläming

Inhaltsübersicht

§ 1 Rechtsform und Gebiet

§ 7 Sitzungen der Regionalversammlung

Anlage

§ 10 BUKG - Pauschvergütung ab 1. Januar 2024

Zeitraum

die am Tage vor dem Einladen des Umzugsgutes

und nach dem Umzug wieder eine Wohnung eingerichtet haben

Berechtigte
ohne Wohnung

Berechtigte

Nummer 1 BUKG

Endgrundgehalt der

Jede andere Person

Nummer 2 BUKG

Endgrundgehalt der

Berechtigte

Endgrundgehalt der

bis
887,52 € 591,68 € 177,50 €

936,69 € 624,46 € 187,34 €

§ 10 Sitzungen des Regionalvorstandes
§ 11 Vorsitzender der Regionalversammlung

§ 13 Hinzuziehung fachkundiger Personen

§ 15 Regionale Planungsstelle
§ 16 Umlagen
§ 17 Haushalts- und Wirtschaftsführung

§ 1 
Rechtsform und Gebiet

(1) Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 

zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung eine Körperschaft 

Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und 
Sanierungsplanung auf das Gebiet der kreisfreien Städte Pots-
dam und Brandenburg an der Havel und das Gebiet der Land-

(3) Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 
hat ihren Sitz in der Stadt Teltow.

§ 2 
Aufgaben

(1) Die Regionale Planungsgemeinschaft ist Trägerin der Regio- 
nalplanung in der Region Havelland-Fläming.
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§ 5 
Zusammensetzung der Regionalversammlung

(1) Die Gesamtzahl der Regionalräte und Regionalrätinnen 

Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungs-
planung soll insgesamt 70 nicht überschreiten.

Die Regionalversammlung besteht aus:

1. den Hauptverwaltungsbeamten und Hauptverwaltungsbe- 

2. von den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen 
 

gewählten Vertretungspersonen und
3. den Hauptverwaltungsbeamten und Hauptverwaltungsbe- 

amtinnen der am Tag der allgemeinen Kommunalwahlen 
-

gemeinden und mitverwaltenden Gemeinden im Gebiet der 
Region.

Die Tätigkeit in der Regionalversammlung ist ehrenamtlich.

Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung 
werden nicht in die Regionalversammlung aufgenommen.

(3) Die Hauptverwaltungsbeamten und Hauptverwaltungsbe- 
 

jeweiligen Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen zu 
wählenden Vertretungspersonen einvernehmlich fest. Die Haupt-

-
glieder der Regionalen Planungsgemeinschaften unterrichten bis 

die für die durchzuführenden Wahlen zuständigen Stellen sowie 
die Regionale Planungsstelle über das Ergebnis ihrer Einigung.

Nummer 2 sowie ihre Stellvertreter und Stellvertreterinnen 
werden in den kreisfreien Städten von den Stadtverordneten-
versammlungen und in den Landkreisen von den Kreistagen 

für die Dauer der kommunalen Wahlperiode gewählt. Wähl-

der Regionalen Planungsgemeinschaft hat. Nicht wählbar sind 
Bedienstete der Landesplanungsbehörde und der Regionalen 

-

-

-

seiner oder ihrer Bestellung vorzeitig aus der Regionalver-

ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu wählen.

-
zes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sa- 

 
men und Vorhaben von regionaler Bedeutung.

-
satz 2 Satz 2 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braun-

-

Regionalplanung übernehmen.

§ 3 
Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft

Landkreise.

-

-

Beschlüsse der Regionalen Planungsgemeinschaft möglich 

2. die Verwirklichung der Regionalpläne und anderer binden-
der Beschlüsse der Regionalen Planungsgemeinschaft zu 

 
Organe der Regionalen Planungsgemeinschaft

§ 5 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen  
und Sanierungsplanung:

1. die Regionalversammlung und
2. der Regionalvorstand.

(2) Die Wahlperiode der Regionalversammlung und des Regio- 
nalvorstandes stimmt mit der allgemeinen kommunalen Wahl-

 
nate nach einer Kommunalwahl tritt die Regionalversam- 
mlung zur konstituierenden Sitzung zusammen. Die Ein-
berufung erfolgt durch den bisherigen Vorsitzenden oder 
die bisherige Vorsitzende. Die bisherigen Regionalräte und 
Regionalrätinnen sowie ihre Stellvertreter und Stellvertrete- 
rinnen üben ihre Tätigkeit in der Regionalversammlung bis 

weiter aus. Scheidet ein Regionalrat oder eine Regionalrätin 

-

der Regionalversammlung.
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(6) Im Falle ihrer Verhinderung werden vertreten:

 
Nummer 1 und 3 durch ihren Vertreter oder ihre Vertreterin 

von den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen 
gewählt werden.

-

des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und 
Sanierungsplanung. Der oder die Vorsitzende der Regionalver-

 
des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und 
Sanierungsplanung spätestens mit der Einladung zur jeweils 
nächsten Sitzung der Regionalversammlung.

(8) Die Regionale Planungsstelle informiert über die Gesamt-
-
-

satz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 sowie über die Stimmenzahlen 

Nummer 1 auf der Internetseite der Regionalen Planungs-
gemeinschaft.

§ 6 
Aufgaben der Regionalversammlung

(1) Der Regionalversammlung obliegt die Wahl

 
oder die zugleich Vorsitzender oder Vorsitzende des Regio- 

oder Stellvertreterinnen.

-
-

besondere über:

des Regionalplans und der räumlichen oder sachlichen Teil-

Einzelfall eine Stellungnahme vorbehalten hat oder vom 

Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und 

-

7. den geprüften Jahresabschluss und über die Entlastung des 

-

-
-

schlussfassung dem Regionalvorstand übertragen.

§ 7 
Sitzungen der Regionalversammlung

(1) Die Regionalversammlung wird in der Regel zweimal jähr-
-

-

(2) Der oder die Vorsitzende der Regionalversammlung beruft 
die Regionalversammlung durch schriftliche Einladung unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 

-
 

-
mer 1 bis 3 zusammen mehr als die Hälfte der Stimmenzahl 

-

Regionalrätin festgestellt hat. Für die Beschlussunfähigkeit gilt 
-

arbeit entsprechend. Soweit danach die Beschlussfähigkeit der 
-

wesenden Hauptverwaltungsbeamten und Hauptverwaltungs-
-

Teilen unter den Hauptverwaltungsbeamten und Hauptver-
waltungsbeamtinnen aufteilbare Stimmenzahlen erhält der oder 

die Regionalversammlung wegen Beschlussunfähigkeit inner-
halb eines halben Jahres erneut zur Behandlung über eine nicht 

-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 zusammen mehr als die Hälfte 
der in der Sitzung vertretenen Stimmen erreichen. Satz 5 gilt 
entsprechend. In der Einladung zu dieser Sitzung muss auf 
diese Rechtsfolge ausdrücklich hingewiesen werden.

(3) Die Sitzungen der Regionalversammlung werden durch den 
Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Regionalversammlung 
geleitet.

-
burg.
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-
gehörigen oder eine von ihm vertretene natürliche oder juris- 
tische Person unmittelbare Vorteile oder Nachteile bringen 

Landes Brandenburg gelten entsprechend.

der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg gilt ent-

-

Regionalversammlung und dem von ihm zu bestimmenden 
Schriftführer zu unterzeichnen sind.

(8) In jeder Sitzung der Regionalversammlung ist eine Ein-
wohnerfragestunde durchzuführen. Die Einwohnerfragestunde 
soll die Dauer von 1 Stunde nicht überschreiten. Jeder Ein-
wohner bzw. jede Einwohnerin kann sich im Regelfall mit bis 
zu drei konkreten Fragen zu Wort melden. Die Wortmeldungen 

-

Planungsstelle) vor der Sitzung dem oder der Vorsitzenden 
schriftlich zuzuleiten. Kann eine Frage in der Einwohnerfrage-

-
antwortung.

§ 8 
Zusammensetzung des Regionalvorstandes

(1) Der Regionalvorstand besteht aus einem oder einer Vor-

die Vorsitzende wird durch seine oder ihre Stellvertreter bzw. 

(2) Die Regionalversammlung wählt den Regionalvorstand ge-
-

glieder. Die Tätigkeit im Regionalvorstand ist ehrenamtlich.

-
treter oder eine Stellvertreterin zu wählen.

des Landes Brandenburg entsprechend.

§ 9 
Aufgaben des Regionalvorstandes

(1) Der Regionalvorstand hat die Beschlüsse der Regionalver-
sammlung vorzubereiten und auszuführen. Er hat insbesondere 

-

 
-

3. Vorbereitung von Beschlussfassungen über Stellungnah- 

-

soweit die Regionale Planungsgemeinschaft als Träger öf-

und diese nicht vom Vorsitzenden oder der Vorsitzenden als 

 

nach dem Gesetz zur Regionalplanung und zur Braun-
kohlen- und Sanierungsplanung und dieser Satzung er-

-

dieser Satzung die Regionalversammlung sich die Erledigung 

§ 10 
Sitzungen des Regionalvorstandes

(1) Der Regionalvorstand wird von dem oder der Vorsitzenden 

-

gilt entsprechend.

-
-

(3) In jeder Sitzung des Regionalvorstands ist eine Einwohner-
fragestunde durchzuführen. Die Einwohnerfragestunde soll die 

entsprechend.

§ 11 
Vorsitzender der Regionalversammlung

(1) Die Regionalversammlung wählt den Vorsitzenden oder 
die Vorsitzende und seine zwei Stellvertreter bzw. Stellver-
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(2) Der oder die Vorsitzende der Regionalversammlung führt 
die laufenden Geschäfte der Regionalen Planungsgemein-

(3) Der oder die Vorsitzende der Regionalversammlung vertritt 
-

gerichtlich.

-
versammlung und der Stellvertreter oder Stellvertreterinnen gilt 

§ 12 
Ausschüsse

 
sen mit beratender Funktion für fachlich oder räumlich be-

-

zurücknehmen.

(2) Die Organe der Regionalen Planungsgemeinschaft können 

seiner Tätigkeit verlangen.

-

§ 13 
Hinzuziehung fachkundiger Personen

-
schüsse können zu ihren Sitzungen fachkundige Personen be-
ratend hinzuziehen.

 
Beteiligung der Landesplanungsbehörde

-

-
teilung der Tagesordnung schriftlich eingeladen werden. Sie 

Protokolle und sonstige wichtige Informationen sind der 
Landesplanungsbehörde zuzuleiten.

§ 15 
Regionale Planungsstelle

Die Regionale Planungsstelle wirkt nach Weisung des oder der  
Vorsitzenden der Regionalversammlung bei der Regionalpla- 

Fortschreibung des Regionalplanes oder von sachlichen 

 
fehlungen der Regionalen Planungsgemeinschaft zu Pla-

 

-
führung und Umsetzung von Sitzungen der Regionalver-

der Vollzug des genehmigten Haushaltsplanes sowie die 
Erstellung des Jahresabschlusses.

§ 16 
Umlagen

-
-

werden.

-

Statistik Berlin-Brandenburg zum 31. Dezember eines Jahres 
amtlich bekannt gegebenen Einwohnerzahlen.

§ 17 
Haushalts- und Wirtschaftsführung

(1) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft gelten die Vorschriften der Gemeinde-
haushaltsverordnung entsprechend.

(2) Die Kassenverwaltung wird von der Regionalen Planungs-
stelle geführt. Die Jahresabschlüsse und die Haushalts- und 
Kassenführung werden im Rotationsprinzip für je zwei auf-
einanderfolgende Haushaltsjahre durch das Rechnungsprüfungs-

-
hauptstadt Potsdam.

§ 18 

-
kannt gemacht.

-
blatt für Brandenburg bekannt gemacht.

-
versammlungen werden von der Regionalen Planungsgemein-
schaft mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstermin im 
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für Brandenburg.

§ 19 
(Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Bekanntmachung der Neufassung der Hauptsatzung  
für die Regionale Planungsgemeinschaft  

Lausitz-Spreewald

Bekanntmachung 
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 

Berlin-Brandenburg 

-
satzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spree-

-
den Fassung bekannt gemacht. Die Neufassung berücksichtigt:

1. die am 3. Oktober 2019 in Kraft getretene Satzung vom 

-

Hauptsatzung 
für die Regionale Planungsgemeinschaft  

Lausitz-Spreewald

Inhaltsübersicht

§ 1 Rechtsform und Gebiet

§ 7 Sitzungen der Regionalversammlung

§ 10 Sitzungen des Regionalvorstandes
§ 11 Vorsitzender der Regionalversammlung

§ 13 Hinzuziehung fachkundiger Personen

§ 15 Regionale Planungsstelle
§ 16 Umlagen
§ 17 Haushalts- und Wirtschaftsführung

§ 1 
Rechtsform und Gebiet

(1) Die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald ist 

Braunkohlen- und Sanierungsplanung eine Körperschaft des 

-
zes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungs-

-
spreewald-Lausitz und Elbe-Elster.

(3) Die Regionale Planungsgemeinschaft hat ihren Sitz in Cott-

§ 2 
Aufgaben

(1) Die Regionale Planungsgemeinschaft ist Trägerin der Regio- 
nalplanung in der Region Lausitz-Spreewald.

-
zes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sa- 

 
men und Vorhaben von regionaler Bedeutung.

-
satz 2 Satz 2 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braun-

-

Regionalplanung übernehmen.

§ 3 
Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft

-

-

Beschlüsse der Regionalen Planungsgemeinschaft möglich 

2. die Verwirklichung der Regionalpläne und anderer binden-
der Beschlüsse der Regionalen Planungsgemeinschaft zu 

 
Organe der Regionalen Planungsgemeinschaft

§ 5 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen  
und Sanierungsplanung:


